
Katzenpension Müritz-Tierklinik 
 
Tierärzte IVC Evidensia GmbH 
Goethestraße 52 
17192 Waren (Müritz) 
Tel.: 03991/664626 
E-Mail: katzenpension@mueritz-tierklinik.de 
 
!ACHTUNG NEU ab Mai 2026 – Größere Gehege und neue Preise! 
 
Vertrag zur Urlaubsbetreuung für Ihre Katze 
 

Angaben zum Besitzer    Angaben zum Tier 

Name: _____________________ Name: ______________________ 

Vorname: _____________________ Geburtsdatum: _______________ 

Straße: _____________________ o männlich   o weiblich   o kastriert 

Plz./Ort: _____________________ o Kleines Gehege   o Großes Gehege 
       o Futter           o Medikamentengabe 

  

Notfalltelefonnummer: _________________________________________ 

E-Mail:   _________________________________________ 

Medikamentengabe: _________________________________________ 

     _________________________________________ 

Fütterungshinweise + Fütterungsanweisung: 

morgens   __________________________________________ 

abends:   __________________________________________ 

 

 

Pensionszeitraum: _____________________________________ 

 



Unsere Katzenpension ist vor allem an Wochenenden sowie innerhalb der 
Ferien- und Urlaubszeit sehr beliebt. Reservieren Sie daher bitte immer so 

früh wie möglich ein Plätzchen für Ihr Kätzchen. 
Möchten Sie unsere Pension besichtigen, vereinbaren Sie gern einen Termin 

mit unserer zuständigen Kollegin. 
 
1) Reservierung 
Die Buchung eines Pensionsaufenthaltes ist erst gültig, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 
 
A) Der ausgefüllte und unterschriebene Vertrag ist per Mail, per Post oder durch eine 
persönliche Abgabe bei uns eingegangen. 
B) Sie haben eine Terminbestätigung von uns erhalten, sowie eine Rechnung für die 
Bezahlung. 
C) Der vollständige Betrag für die Unterbringung Ihrer Katze wurde vorab bei uns in 
der Tierklinik bezahlt. (Bar-, Kartenzahlung oder Banküberweisung) 
 
2) Die Unterbringungskosten (inkl. Mehrwertsteuer) betragen pro Tag: 
 

Kleines Gehege   24€ 
Großes Gehege   34€ 
Medikamentengabe   7€ 
Futter     5€ 

 
3) Abgabe und Abholung 
Gerne können Sie Ihre Katze von Montag bis Freitag bringen und abholen. Melden Sie 
sich dafür bitte telefonisch an, um Wartezeiten zu vermeiden oder vereinbaren Sie 
gern einen Termin per E-Mail mit der zuständigen Kollegin. 
Sollten Sie Ihre Katze zu einem früheren Zeitpunkt aus unserer Pension abholen, 
können wir Ihnen leider keine Rückerstattung der Unterbringungskosten 
gewährleisten. 

 
Unsere Pensionsgäste fressen am liebsten das eigene gewohnte Futter, welches sehr 
gerne mitgebracht werden darf. Außerdem freuen sich die Fellnasen immer über das 
liebste Spielzeug von zu Hause, sowie eine kuschelige Decke oder ein Kissen, welches 
nach der gewohnten Umgebung riecht. 

 

4) Stornierung 
Möchten Sie eine bereits bezahlte Buchung stornieren, erstatten wir Ihnen bis 2 
Wochen vor Pensionsaufenthalt 100%, innerhalb der 2 Wochen vor 
Pensionsaufenthalt 25% der Unterbringungskosten. 



5) Impfung und Parasitenbehandlung 
Der auf Seite 1 genannte Besitzer, erklärt hiermit folgende Punkte als durchgeführt: 

 
Die oben genannte Katze ist geimpft gegen Katzenseuche, Katzenschnupfen und 
Tollwut. 
Die Impfung ist mindestens 21 Tage vor der Unterbringung erfolgt und ist nicht älter 
als 1 Jahr. Der gültige Impfpass wird mit übergeben und verbleibt während des 
Aufenthalts in der Katzenpension. 
Hat die Katze bei Übergabe keine aktuelle Impfung, können wir sie leider nicht in 
unsere Katzenpension aufnehmen! Eine Rückerstattung der Pensionskosten ist in 
diesem Fall nicht möglich! 
Die Behandlung mit einem Flohpräparat und einer Wurmkur darf max. 2 Wochen 
zurückliegen. 
Bei Übergabe erhält Ihre Katze eine kostenlose Untersuchung auf Ektoparasiten, 
insbesondere auf Flöhe. Sollten wir einen Flohbefall feststellen, kann das Kätzchen 
nicht sofort in ihre Unterkunft einziehen, sondern bekommt dann ein Parasitenmittel 
verabreicht und wird für 24 Stunden isoliert in unserer 
Quarantänestation aufgenommen. 
Die dafür zusätzlich entstehenden Kosten, müssen dann vor Ort vom Besitzer 
übernommen werden. 
Kater sind kastriert, sobald sie ihre Geschlechtsreife mit 6 Monaten erreicht haben. 

 
6) Örtlichkeiten 
Die Katzenpension verpflichtet sich zur art- und fachgerechten Betreuung der in 
Obhut gegebenen Katze. 
Der Besitzer versichert, dass Ihm die Örtlichkeiten der Katzenpension bekannt sind 
und diese so von Ihm akzeptiert werden. Er befreit die Katzenpension von jeder 
Haftung, die sich eventuell für Seine Katze aus diesen Örtlichkeiten ergeben. 

 
7) Akuter Krankheits- oder Notfall 
Im Krankheits- oder Notfall wird die Katzenpension hiermit beauftragt, das Tier im 
Sinne einer Besserung des Zustandes behandeln zu lassen. Der Besitzer wird 
umgehend per Telefon kontaktiert und informiert. Weitere Behandlungen und evtl. 
Diagnostik wird besprochen. Die Katzenpension ist berechtigt, die 
Behandlungskosten für das erkrankte Tier auszulegen. Der Besitzer erstattet der 
Katzenpension bei Abholung des Tieres die Auslagen sofort zurück. Der Besitzer trägt 
diese Kosten auch für den Fall, dass die Erkrankung ausschließlich auf die 
Gemeinschaftshaltung zurückzuführen ist. 
 

Rechtsansprüche wegen eventueller Falschbehandlung, zu hohen 
Behandlungskosten o.ä., bestehen gegenüber der Katzenpension nicht. Diese sind 
gegebenenfalls gegen den behandelnden Tierarzt zu richten. 



Sollte von Seiten der Katzenpension eine Krankheit nicht, oder nicht rechtzeitig 
erkannt werden, entbindet der oben genannte Besitzer sie ausdrücklich von jeder 
Haftung. 

 
Sollte ein Tier während der Pensionszeit so schwer erkranken, dass nach 
tierärztlicher Diagnose eine Heilung ausgeschlossen ist und das Tier leidet, erklärt 
sich der Besitzer ausdrücklich damit einverstanden, dass die Katze auf seine Kosten 
und nach telefonischer Absprache durch den Tierarzt eingeschläfert wird. Dies gilt 
auch für den Fall, dass eine Rücksprache mit dem Besitzer nicht möglich ist. 

 
8) Ansteckende Krankheiten 
Der Besitzer versichert, dass seine Katze offensichtlich nicht unter einer 
ansteckenden Krankheit leidet. Sollte sich herausstellen, dass dies doch der Fall ist, 
gilt auch hierfür Punkt 7. 
Der Besitzer wird darauf hingewiesen, dass es in der Katzenpension, trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen (Impfprophylaxe, Desinfektion usw.), gelegentlich zu 
Krankheiten kommen kann. Auch in diesem Fall gilt Punkt 7. 

 
9) Sollten Teile dieses Vertrages nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, 
bleiben alle anderen Teile davon unberührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Die auf Seite 1 bis 4 genannten Punkte habe ich zur Kenntnis genommen und 

erkläre mich damit einverstanden. 

 

 
Ort, Datum:      Unterschrift: 

 

_________________________   ___________________________ 

 
Hiermit bestätige ich, dass ich Punkt 5 des Vertrages zur Kenntnis 

genommen habe und meine Katze dementsprechend vor 
Pensionsaufenthalt behandelt wird. 

 
Ort, Datum:      Unterschrift: 

 

____________________________  ______________________________ 

 
 

Bemerkungen oder Hinweise: 

 

 


